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Satzung über die Grenzen für den
im Zusammenhang bebauten Ortsteil

THALHAM
Gemeinde:
Landkreis:

Tiefenbach
Passau

1. Aufstellungsbeschluss:
Tiefenbach, den 2feflßSaQQ8

(Silbereisen)
1. Bürgermeister

Der Gemeinderat Tiefenbach hat in seiner Sitzung am
25.01.2007 beschlossen, eine Satzung über die Grenzen für
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil „Thalham1'
aufzustellen

2. Fachstellenanhörung:
Tiefenbach, den 26,,Q6:;?008
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(Sübereisen) VsX^V
1. Bürgermeister ^^^-^

Den betroffenen Trägern öffentlicher Belange wurde zur
Abgabe ihrer Stellungnahme eine angemessenes Frist vom
15. April bis 15, Mai 2008 eingeräumt.

3. Bürgerbeteiligung:
Tiefenbach, den ..26,06,2008

Den betroffenen Bürgern wurde in der Zeit vom 15. April bis
15. Mai 2008 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

(Silbereisen)
1. Bürgermeister

4. Satzung:

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 und 3 BauGB vom 23.9.2004 (BGBI. S. 2414),
geändert durch Gesetz vom 3.5.2005 (BGBI, S. 1224), vom 21.6.2005 (BGBI. S: 1818),
und vom 5.9.2006 (BGBI. S. 2098), erlässt die Gemeinde Tiefenbach nach Durchführung
des Anzeigeverfahrens folgende Satzung:

§1
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil „Thalham" werden gemäß den im
beigefügten Lageplan (M 1:1000) ersichtlichen Darstellungen festgelegt.
Der Lagepian vom 22.02.2008 ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtläche Zulässigkeit von
Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Soweit für ein Gebiet das gemäß §1 des
festgelegten Innenbereichs ein rechtsverbindlicher qualifizierter Bebauungsplan vorliegt,
oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt gemacht wird, richtet sich die
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB.

§3
Festsetzungen nach § 9 BauGB: Als Art der baulichen Nutzung wird ein Dorfgebiet (MD)
gemäß § 5 BauNVO festgesetzt. Pro Wohngebäude sind maximal 3 Wohnungen zulässig.



§4
Weitere Festsetzungen:
In Thalham sind nur Sattel- und Krüppelwalmdächer zulässig.
Gemäß der beigehefteten Eingriffsregelung in die Bauleitplanung (Stand 22.02.2008)
sind mit Eintreten eines Kompensationsbedarfs die textlich und planlich dargestellten
Vermeidungsmaßnahmen (2.0) und Ausgleichsmaßnahmen (4.0) umzusetzen.

§ 5
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

5. Beschlossen durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26. Juni 2008.

6. Inkrafttreten: Der Beschluss zur Aufstellung der Satzung wurde am
Tiefenbach, den ..P.1:.07:.2008 .Pl,07,2pp80rtsüblich bekannt gemacht.

Die Satzung wurde mit der Bekanntmachung
rechtsverbindlich. Die Satzung mit dem dazugehörigen
Lageplan wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über den Inhalt auf Verlangen Auskunft

gegebea
1 Bre rme is te r Auf die Rechtswirkun9 der §§ 42 ff sowie der §§ 214 und

9 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Hinweise:

Bei Bauvorhaben im Bereich der unterirdischen Versorgungsleitungen der E.ON Bayern AG
sind die Trassen von Bepflanzung freizuhalten. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen
aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassen-
achse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, sind im Einvernehmen mit der
E.ON Bayern AG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m beidseitig der
Trassenachse.

Auf die sparsame Verwendung von Grundwasser entsprechend §1 Wasserhaushaltsgesetz
und auf die technischen Möglichkeiten der Umsetzung durch Verwendung wassersparender
Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, Spartaste für Totlettenspülkästen) sowie durch-
Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung bzw. sonstigen Brauchwasser-
zwecken (mit Regenwassersammelbehälter} wird hingewiesen.

Begründung und Erläuterung:

Der Grundstückseigentümer der Fl. Nr, 1867 beabsichtigt nördlich der bestehenden Hofstelle
die Errichtung eines Einfamiiienwohnhauses.
Um die baurechtlichen Vorraussetzungen hierfür zu schaffen hat der Gemeinderat in seiner
Sitzung am 25.01.2007 beschlossen, für den Bereich Thalham eine Ortsabrundungssatzung
zu erlassen.

Tiefenbach, den 26.06.2008 Gemeinde Tiefenbach

(Sübereisen)
1. Bürgermeister


